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Beschlussvorschlag 
 
Der Ortsrat der Ortschaft Mühlenfelder Land stimmt der Fällung von 19 Birken auf dem Sport-
platz Hagen, Gemarkung Hagen, Flur 4, Flurstück 44/3, zu. 
 
 
Anlass und Ziele  
 
Der TSV Mühlenfeld ist Pächter des o.g. städtischen Grundstückes und beabsichtigt die Fäl-
lung der Birken entlang des Weges „Im Wiesengrund“. Die Arbeiten sollen in Eigenleistung 
durchgeführt werden. 
 
Für Birken ist der Standort nicht optimal. Die Reststandzeit der Birken ist durch Beschädigung 
der Stämme stark beeinträchtigt. Zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist somit ein 
erhöhter Pflegeaufwand erforderlich. Zusätzlich wird die angrenzende Sportplatzfläche durch 
den starken Wasserbedarf der Birken negativ beeinflusst. 
 
Wird von einer Fällung abgesehen, ist mit erhöhten Kosten für die Pflege und Unterhaltung der 
Bäume, der Sportfläche und des Weges zu rechnen. Die Fällung der Bäume ist für die Stadt 
Neustadt kostenneutral. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr: 
 

Produkt/Investitionsnummer: 

 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlung EUR EUR 

Aufwand/Auszahlung EUR EUR 

Saldo EUR EUR 
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Begründung 
 
Die Birken haben hohe Vorschädigungen durch zu große Astungswunden. Diese sind teilwei-
se stark eingefault und können von den Bäumen nicht mehr geschlossen werden. Daraus folgt 
eine verminderte Bruchsicherheit. Dadurch ist die Reststandzeit der Birken stark gemindert.  
 
Aus den vorgenannten Gründen sind ein erhöhter Pflegeaufwand, Untersuchungen der Stand- 
und Bruchsicherheit und Einkürzen der Kronen notwendig. Des Weiteren wird die angrenzen-
de Rasenfläche durch den starken Wasserbedarf der Birken beeinträchtigt 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt 
 
keine 
 
 
So geht es weiter 
 
Die Fällung der Birken wird durch den Verein durchgeführt. 
 
 
 
Fachdienst 91  - Immobilien - 
 
 
Anlage 
 
öff: Lageplan des Flurstücks 
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